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  Bündner Kantonalverband der 

 Seniorinnen und Senioren 
  

  

 

Protokoll der Generalversammlung 2020 
Corona-bedingt ist die Generalversammlung 2020 nicht in der herkömmlichen Form der Ver-

sammlung durchgeführt worden. Die auf den 19. März vorgesehene Versammlung musste 

vorerst unbefristet verschoben werden. Dann beschloss die Geschäftsleitung Mitte Mai 2020 

auf dem Zirkularweg, in Anbetracht der Corona Massnahmen und Vorschriften und gestützt 

auf Artikel 6b der Verordnung 2 über Massnahmen des Bundesrates zur Bekämpfung des 

Corona-Virus vom 13. März 2020, dass die Mitglieder des Verbandes ihre Rechte ausschliess-

lich auf schriftlichem oder elektronischem Weg ausüben können. Daher fand die Generalver-

sammlung 2020 nur schriftlich und ohne physische Präsenz von Personen statt. 

Information und Einladung der Mitglieder  

- Ende Februar 2020: Versand des Jahresberichts 2019 mit allen Unterlagen für die Ver-

sammlung 

- Absage der GV vom 19.03 2020 vorerst auf unbestimmt wegen Corona 

- Beschluss der GL für eine schriftliche Durchführung der Versammlung 

- 20. Mai 2020: Einladungsschreiben an die Mitglieder zur schriftlichen Teilnahme und 

durch die Abgabe ihrer Stimmen auf dem beigelegten Formular bis Ende Juni 2020  

- Information aller Mitglieder in der Nummer 4-2020 des Capricorn über die Abstimmungs-

resultate 

Traktandenliste 

Die ursprüngliche Traktandenliste, die für die Versammlung vom 19. März erstellt wurde, um-

fasste die folgenden Traktanden: 

 

1. Begrüssung 

2. Statutarische Geschäfte 

a. Wahl der Stimmenzähler 

b. Genehmigung der Traktandenliste 

c. Protokoll der Generalversammlung vom 26. März 2019 

d. Jahresbericht 2019 der Geschäftsleitung und der drei Fachbereiche 

e. Jahresrechnung 2019 

f. Revisionsbericht, Genehmigung der Jahresrechnung und Déchargeerteilung 

g. Erhöhung der Mitgliederbeiträge auf 2021 

h. Arbeitsprogramm 2020 

i. Budget 2020 

j. Wahlen 

k. Anträge der Gl und von Mitgliedern 

l. Ausblick und Informationen 

3. Varia und Grussworte 

 

Die Traktanden wurden für die schriftlich durchgeführte Versammlung auf jene Punkte redu-

ziert, zu denen eine Zustimmung oder Ablehnung der Mitglieder erforderlich waren. Sie sind 

in der obigen Darstellung unterstrichen.  
 



Ergebnisse 

Bis Ende Juni 2020 sind insgesamt 155 von rund 600 möglichen Stimmen abgegeben worden. Dies 

entspricht einer Stimmbeteiligung von rund 25%. Dies und die Ergebnisse der Abstimmungen wurden 

in der Nummer 4-2020 des Capricorns publiziert.  

 

Die Auswertung ergab eine sehr hohe Zustimmung zu den einzelnen Traktanden. Erwartungsgemäss 

stellten sich im Traktandum der Erhöhung der Mitgliederbeiträge vermehrt Fragen, welche zu einem 

Nein oder zur Stimmenthaltung führten.  

 

 

Traktandum 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

2c Protokoll der GV vom 26.03.2019 152 - 3 

2d Jahresberichte 2019 154 - 1 

2e Jahresrechnung 2019 151 - 4 

2f Revisionsbericht + Déchargeerteilung 152 - 3 

2g Erhöhung Mitgliederbeitrag 2021 134 15 6 

2i Voranschlag 2020 131 3 21 

 

Die einzelnen Traktanden erhielt eine Zustimmung von 85 bis 99% der abgegebenen Stimmen.  Die 

Ergebnisse wurden den Mitgliedern in Nummer 4-2020 des Capricorn mit dem Dank für die Teilnahme 

mitgeteilt.  

 

Am Rande vermerkt ist interessant, auf welchem Weg die Stimmen abgegeben worden sind: 

Wer Post über Homepage Total 

Einzelmitglieder 48 29 77 

Paarmitglieder 36 32 68 

Institutionen 5 4 9 

Kollektivmitglieder 0 1 1 

 89 66 155 

 

 

       Für das Protokoll: 

 

       Hans Joss 

 

Beilagen 

 

Anhang 1: Einladung der Stimmberechtigten zur schriftlichen Teilnahme an der ordentlichen  

  Generalversammlung des BKVS mit Ausführungen zu einzelnen Traktanden 

Anhang 2 Abstimmungsformular  

    

  



Anhang 1  

Seniorenverband 
info@buendnersenioren.ch 

www.buendnersenioren.ch 

  

Einladung der Stimmberechtigten zur schriftlichen Teilnahme an der  

ordentlichen Generalversammlung (GV) des BKVS 

Geschätzte stimmberechtigte Mitglieder des BKVS 

Ende Februar 2020 stellten wir Ihnen den Jahresbericht 2019 mit der Einladung zur Generalversamm-

lung vom 19. März 2020 zu. Der Jahresbericht enthält alle Grundlagen für die Behandlung der statuta-

rischen Traktanden. Sie kennen die Fortsetzung der Geschichte: Coronabedingt mussten wir die Ver-

sammlung verschieben. Als Geschäftsleitung sind wir aber auf die Ergebnisse der GV angewiesen.  

Der Bundesrat ermöglicht den Trägerschaften im Rahmen des Notrechts, Mitgliederversammlung in 

abgeänderter Form durchzuführen. Unsere Geschäftsleitung hat sich deshalb – gestützt auf Art. 6b der 

Verordnung 2 über Massnahmen des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus vom 13. März 

2020 - für eine Lösung entschieden, bei der die Mitglieder ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichem 

oder elektronischem Weg ausüben. Den Text von Art. 6b finden Sie auf der Rückseite des Abstim-

mungsformular.   

Wir bitten Sie, das beigelegte Abstimmungsformular auszufüllen. Die Abstimmung zu den einzelnen 

Traktanden erfolgt ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg.  

Traktandenliste gemäss Einladung im Jahresbericht 2019 

1. Begrüssung 

2. Statutarische Geschäfte 

a. Wahl der Stimmenzähler 

b. Genehmigung der Traktandenliste 

c. Protokoll der Generalversammlung vom 26. März 2019 

d. Jahresbericht 2019 der Geschäftsleitung und der drei Fachbereiche 

e. Jahresrechnung 2019 

f. Revisorenbericht, Genehmigung der Jahresrechnung 2019 und Déchargeerteilung 

g. Erhöhung der Mitgliederbeiträge 

h. Arbeitsprogramm 2020 

i. Budget 2020 

j. Wahlen 

k. Anträge der Geschäftsleitung und von Mitgliedern  

l. Ausblick und Informationen 

3. Varia und Grussworte 

 

Zu den unterstrichenen Traktanden findet je eine Abstimmung statt. Die kursiv geschriebenen Traktan-

den enthalten keine Abstimmungsfrage. Sie sind zur Vollständigkeit hier aufgeführt und entsprechen 

der Traktandenliste auf Seite 3 des Jahresberichtes 2019. Wir danken für Ihr Verständnis, dass der per-

sönliche Austausch leider mit den getroffenen Massnahmen nicht möglich ist.  

Chur, 20. Mai 2020     Hans Joss, Präsident 

           Siehe Rückseite 

 

 

An die stimmberechtigten Mit-

glieder des BKVS 
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Erläuterungen zu den einzelnen Traktanden Antrag GL 

2c Protokoll der Generalversammlung vom 26.03.2019 

Das Protokoll kann online auf der Homepage des Verbandes eingesehen werden. Die Ge- 

schäftsleitung hat das Protokoll geprüft und schlägt es den Mitgliedern zur Genehmigung 

vor. 

Genehmigung 

2d Jahresbericht 2019 der Geschäftsleitung und der drei Fachbereiche (FB) 

Im Jahresbericht 2019 finden Sie den Bericht der Geschäftsleitung auf Seiten 5 – 11, den Be-

richt des Fachbereichs (FB) Seniorenrat auf Seiten 12 und 13, des FB Bildung und Veranstal-

tungen auf Seiten 14 und 15 und des FB Kommunikation/Capricorn auf Seiten 16 und 17.  

Genehmigung 

2e Jahresrechnung 2019 

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust von Fr. 6’385.65 bei einem Ertrag von 

Fr. 23’655.00 und einem Aufwand von Fr. 40’040.65 sowie mit Beiträgen des Kantons und der 

Graubündner Kantonalbank von je Fr. 5’000. — ab.  

Der Geschäftsleitung erachtet die Schaffung einer Geschäftstelle (GS) als notwendig. Wie an 

der Jahresversammlung 2019 betont, wird die GS erst dann aufgebaut, wenn der Verband die 

notwendigen finanziellen Mittel dazu zur Verfügung hat. Der Verband weist Ende 2019 ein 

Vermögen von noch Fr. 15'810.62 aus   

Genehmigung 

2f Revisorenbericht 2019 

Den Bericht der beiden Revisoren Monika Izadyar und Richard Bühler finden Sie auf Seite 20. 

Sie empfehlen den Mitgliedern die Genehmigung der Jahresrechnung und die Entlastung der 

Geschäftsleitung für das Jahr 2019. 

Décharge- 

erteilung 

2g Erhöhung der Mitgliederbeiträge 

Die GV 2016 stimmte einer Erhöhung der Mitgliederbeiträge auf 2017 zu. Erneut schlägt 

Ihnen die GL eine moderate Erhöhung vor. Dazu führen die folgenden Entwicklungen: 

◻ Der Beitrag des Kantonalen Sozialamtes ist seit einigen Jahren von Fr. 10’000.- auf 

Fr. 5’000.- gekürzt worden. Die Anpassung des Betrages an die früheren Jahre ist sehr 

ungewiss  – es bestünde keine gesetzliche Grundlage für die Unterstützung ehrenmtli-

cher Tätigkeit... 

◻ Die Bemühungen um einen kantonalen Leistungsauftrag sind noch nicht erfolgreich – in 

der “Corona-Zeit” sind die Chancen dazu wohl noch weniger vorhanden.  

◻ Alle Organe des Verbandes arbeiten ehrenamtlich ohne Entschädigungen. 

◻ Der Verband weist ein Vermögen von nur noch Fr. 15’000 aus. Wenn wir nicht zusätzliche 

finanziellen Mittel gewinnen, müssen wir ab 2022 die Aktivitäten den vorhandenen Mit-

teln anpassen.  

 

Die Geschäftsleitung schlägt eine Erhöhung gemäss folgender Tabelle vor. Diese Erhöhung 

führt zu einer jährlichen Ertragssteigerung von Fr. 5’000.-: 

Genehmigung 

Mitgliederkategorie Beitrag 2020 Beitrag 2021 Erhöhung 

− Einzelmitglied 42.-  50.-  8.-- 

− Paarmitgliedschaft 55.-  65.-  10.- 

− Passivmitglieder 15.-  15.-  

− Pensioniertenverbände 150.-  150.-  

− Heime & Spitäler 120.-  150.-  30.- 

   

2h Arbeitsprogramm 2020 

Das geplante Programm 2020 ist durch Corona gänzlich durchgeschüttelt worden. Es sind 

deshalb zur Zeit kaum Aussagen möglich. 

Keine Abstim-

mung 

2i Budget 2020 

Sie finden das Budget 2020 in der rechten Kolonne auf Seite 18. Das Budget des laufenden 

Jahres sieht ein Defizit von Fr. 6’750 vor. Da keine GV im üblichen Rahmen und während dem 

Lockdown keine Sitzungen stattfinden, wird das Budget 2020 sich nicht in der vorgegebenen 

Form präsentieren. Trotzdem aber benötigt die GL Ihre Zustimmung dazu.  

Genehmigung 

2j Wahlen verschieben 

 



Anhang 2 

 An die stimmberechtigten Mitglieder 

   des Verbandes 

Generalversammlung (GV) 2020 

Abstimmungsformular für die statutarischen Traktanden 

Kreuzen Sie im entsprechenden Feld an, ob Sie das betreffende Geschäft genehmigen wollen oder 

nicht, oder ob Sie sich der Stimme enthalten. Wenn Sie bei einem Traktandum keines der drei Kästchen 

ankreuzen, werten wir dies Stimmenthaltung.  

Sie finden die Grundlagen zu den Traktanden im Jahresbericht 2019, den Sie im Vorfeld der ursprüng-

lich auf den 19. März vorgesehenen Generalversammlung per Post erhalten haben. In der nachstehen-

den Liste sind nur jene Traktanden aufgeführt, bei denen eine Abstimmung erforderlich ist. 

Traktandum Ja Nein Enthaltung 

2 c Protokoll der GV vom 26.03.2019 ❑ ❑ ❑ 

2 d Jahresbericht 2019 ❑ ❑ ❑ 

2 e Jahresrechnung 2019 ❑ ❑ ❑ 

2 f Revisionsbericht und Déchargeerteilung ❑ ❑ ❑ 

2 g Erhöhung der Mitgliederbeiträge 2021 ❑ ❑ ❑ 

2 i Budget 2020 ❑ ❑ ❑ 

 

Ich/wir stimme(n) ab als  

❑ Aktiv- + Ehren-mit-

glieder    Einzel 
❑ Aktivmitglied Paar ❑ Institution/Firmen ❑ Kollektivmitglied 

Name(n), Vorname(n)  

Adresse  

PLZ und Wohnort  

Datum + Unterschrift  

 

Sind Sie digital per Mail oder per Mobiltelefon erreichbar?  

E-Mail-Adresse  

Mobiltelefon  

Wir bitten Sie, uns das Abstimmungsformular bis spätestens Dienstag, 30. Juni 2020 ausgefüllt zuzu-

stellen. Sie können dies per Post oder auch online über unsere Homepage tun.  

➔ Per Post an:  Hans Joss, Blumenweg 3, 7000 Chur 

Online   über www.buendnersenioren,ch   

    → Abstimmung GV 2020 → Formular 

 

 

http://www.buendnersenioren.ch/
http://www.buendnersenioren,ch/


Wie regeln unsere Statuten das Stimmrecht? 

 

Art. 3 definiert die Mitgliedschaftskategorien.  

Art. 5.2 regelt die Anzahl Stimmen der einzelnen Kategorien. 

Mitgliedschaftskategorie nach Art. 3 Stimmrecht nach Art. 5.2 

− Aktivmitglied; Einzelperson Natürliche in GR wohnhafte 

Einzelpersonen und Paare 

1 Stimme 

− Aktivmitglieder; Paar 2 Stimmen 

− Kollektivmitglieder Altersorganisationen 2 stimmen 

− Ehrenmitglieder Besondere Verdienste 1 Stimme 

− Institutionen und Firmen  1 Stimme 

− Passivmitglieder  Kein Stimmrecht 

 

 

 

Gesetzliche Grundlage aus der Corona-Verordnung des Bundesrates 

 

Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) 

vom 13. März 2020 

 

Art. 6b Versammlungen von Gesellschaften 
1 Bei Versammlungen von Gesellschaften kann der Veranstalter ungeachtet der voraussichtlichen An-

zahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ohne Einhaltung der Einladungsfrist anordnen, dass die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer ihr Recht ausschliesslich ausüben können:  

a. Auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form; oder 

b. Durch einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreter 

2 Der Veranstalter entscheidet während der Frist* gemäss Art. 12 Abs. 10. Die Anordnung muss spätes-

tens vier Tage vor der Veranstaltung schriftlich mitgeteilt oder elektronisch veröffentlicht werden.” 

 

*Die erwähnte Frist nach Art. 12 Abs. 10 dauert bis 30. Juni 2020 

 

 

  


